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 Veröffentlicht am 21.03.2013

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

80/02 Forstrecht

Norm

AVG §8;

ForstG 1975 §19 Abs4 Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2011/10/0141

Rechtssatz

Die Parteistellung von an der zur Rodung beantragten Wald äche dinglich Berechtigten ist im Rodungsverfahren

darauf beschränkt, aus dem Titel der mit ihren Interessen verbundenen ö entlichen Interessen das ö entliche

Interesse an der Walderhaltung geltend zu machen.

Schlagworte

Fischerei ForstrechtParteibegriff Parteistellung strittige Rechtsnachfolger Zustellung
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